
ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS

über die vorläufige Anwendung des Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik

Südafrika andererseits

A. Schreiben der Gemeinschaft

Herr �,

ich beziehe mich auf das heute unterzeichnete Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusammen-
arbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Süd-
afrika andererseits.

Ich beehre mich, Ihnen vorzuschlagen, daß die Europäische Gemeinschaft und Südafrika die Artikel 1 bis
3, 5 bis 28, 65 bis 82, 93 bis 97 und 99 bis 109, die Anhänge I bis VII sowie X und die Protokolle I
und II des Abkommens ab 1. Januar 2000 vorläufig anwenden.

Sofern Südafrika dem Vorstehenden zustimmen kann, bilden dieses Schreiben und Ihre Bestätigung zusam-
men ein Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Südafrika.

Genehmigen Sie, Herr �, den Ausdruck unserer ausgezeichnetsten Hochachtung.

Im Namen der Europäischen Gemeinschaft

B. Schreiben Südafrikas

Herr �,

ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens zu bestätigen, das wie folgt lautet:

�Ich beziehe mich auf das heute unterzeichnete Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusam-
menarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Repu-
blik Südafrika andererseits.

Ich beehre mich, Ihnen vorzuschlagen, daß die Europäische Gemeinschaft und Südafrika die Artikel 1
bis 3, 5 bis 28, 65 bis 82, 93 bis 97 und 99 bis 109, die Anhänge I bis VII sowie X und die
Protokolle I und II des Abkommens ab 1. Januar 2000 vorläufig anwenden.

Sofern Südafrika dem Vorstehenden zustimmen kann, bilden dieses Schreiben und Ihre Bestätigung
zusammen ein Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Südafrika.�

Ich darf Ihnen die Zustimmung Südafrikas zum Inhalt Ihres Schreibens bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr �, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung der Republik Südafrika
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